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31 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

16. 11. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Tilgung von Verurteilungen und die 
Beschränkung der Auskunft (Tilgungsgesetz 

1971) 

Der Nationalrat hat heschlossen: 

'Tilgung von Verurteilungen 

§ 1. '(1) Die Tilgung gerichtlicher Verurtei­
lungentrltt, sofern sie nicht ausgeschlossen ist 
(§ 5), mit Ahlaufder Tilgungsfrist kraft Ge-
setzes ein. ' 

(2) Mit der Tilgung einer Verurteilung" er­
löschen alle nachteiligen Folgen, die kraft Ge­
setzesmit der Verurteilung verbunden sind, so­
weit sie nicht in dem Verlust besonderer auf 
Wahl, Verleihung oder Ernennung beruhender 
Rechte bestehen. ' , 

(3) Rechte dritter Personen, die6ich auf die 
Verurteilung gründen, werden durch die Tilgung 
nicht berührt. 

(4) Ist ,eine Verurteilung getilgt, so gilt der 
Verurteilte fortan als gerichtlich unbescholten, 
soweit dem nicht eine andere noch ungetilgte 
Verurteilung entgegensteht. Er ist nicht ver­
pflichtet, die getilgte Verurteilung anzugeben. ' 

(5) Eine getilgte Verurteilung darf weder in 
Strafregisterauskünfte und in Strafregister­
bescheinigungen aufgenommen, noch darin auf 
irgendeine Art ersichtlich gemacht werden. 

Beginn d'er Tilgungsfrist 

§ 2. (1) Die Tilgungsfrist beginnt, sobald alle 
Freiheits- oder Geldstrafen und die mit Frei­
heitsentzug verbundenen vorbeugenden Maß­
nahmen vollzogen sind, als vollzogen gelten, 
nachgesehen worden sind oder nicht mehr voll­
zogen werden dürfen. 

(2) Ist keine Freiheits- oder Geldstrafe ver­
hängt worden oder sind die verhängten Frei­
heits- oder Geldstrafen durch Anrechnung einer 
Vorhaft zur Gänze verbüßt und ist auch keine 
'mit Freiheitsentziehung verbundene vorbeugende 
Maßnahme angeordnet worden, so beginnt die 
Frist mit Rechtskraft der Verurteilung. 

(3) Unter Geldstrafen sind in diesem Bundes­
gesetz jeweils auch VerfaIIsersatz- und Wert~ 
ersatzstrafen zu verstehen. 

Tilgungsfrist bei einer einzigen Verurteilung 

§ 3. (1) Ist jemand nur einmal verurteilt wor-
den, so befrägtdieTilgungsfrist . 
1. fünf Jahre; , ' 

wenn er zu einer hömstens einjährigen Frei­
heitsstrafe oder nur zu einer Geld5trafe oder 
weder zu einer Freiheitsstrafe nom zu einer 
Geldstrafe verurteilt worden ist oder wenn 
er nur wegen Ju,gendstraftaten verurteilt wor­
den ist; 

2. zehn Jahre, 
wenn er zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
einem Jahr und höchstens drei Jahren verur­
teilt worden ist; 

3. fünfzehn Jahre, ' 
wenn er zu einer mehr als dreijährigen Frei­
heitsstrafe verurteilt worden ist. 
(2) Sind eine Freiheitsstrafe und eine Geld­

strafe nebeneinander verhängt. worden, so ist 
zur Beremnung der Tilgungsfrist die Ersatzfrei­
heitsstrafe zur Freiheitsstrafe hinzuzuremnen. 

(3) Bei Strafen, die nicht auf ganze Monate 
lauten, ist der Monat mit dreißig Tagen zu be­
rechnen. 

(4) Vorbeugende Maßnahmen und andere' 
Strafen als Freiheits- oder Geldstrafen haben auf 
das, Ausmaß der Tilgungsfristen keinen Einfluß. 

Tilgungsfrist ,bei mehreren Verurteilungen 

§ 4. (1) Wird jemand remtskräftig verurteilt; 
bevor eine oder mehrere frühere Verurteilungen 
getilgt sind, so tritt die Tilgung aller Verurte~­
lungen nur gemeinsam ein. 

(2) Die Tilgungsfrist ist im Falle des Abs. 1 
unter Zugrundelegung der Summe der in allen 
noch nicht getilgten Verurteilungen verhängten 
Strafen nach § 3 zu bestimmen, sie muß' aber 
mindestens die nach § 3 bestimmte Einzelfrisi, 
die am spätesten enden 'würde, um so viele 
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2 31 der Beilagen 

lahre übersteigen, als rechtskräftige und nodi (3) Der Verurteilte ist außerhalb eines Straf­
nrcht getilgte Verurteilungen vorliegen. Die zu- verfahrens, das gegen ihn, oder gegen jemand 
letzt rechtskräfdg gewordene Verurteilung ist geführt wird, der verdächtig ist, an derselben 
mitzuzählen. strafbaren Handlung beteiligt zu sein, nicht ver-

(3) Verurteilungen, bei denen die verhängte pflichtet, die Verurteilungen anzugeben. 
Freiheits- oder Ersatzfreiheitsstrafe oder deren (4) Ist jemand mehrmals verurteilt worden, so 
Summe einen Monat nicht übersteigt, bewirken sind die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 nur an­
keine Verlängerung der Tilgungsfrist nach zuwenden, wenn für jede der, Verurteilungen die 
Abs. 2; ebensowenig werden ihre Tilgungsfristen Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt sind; 
durch andere Verurteilungen verlängert. (5) Die Beschränkung der Auskunft nach den 

(4) Verurteilungen, die zueinander im Ver- Abs. 1, bis 3 gilt nicht für den zu Begnadigen­
hältnis des § 265 der Strafprozeßordnung' f960/' den in dnem Gnadenverfahren, das ein gericht­
BGBl. Nr. 98, stehen, gelten für die, Tilgung liches Strafverfahren oder eine Verurteilung 
nicht als gesonderte Verurteilungen. Die Til- durch die Strafgerichte betrifft. 
gungsfrist ist unter Zugrundelegung der Summe 
der verhängteIl Strafen nach § 3 zu bestimmen. Bt!schränkung. der Auskunft nach drei Jahren 
Das gleiche gilt für Verurtdlungen" die wegen § 7. (1) Wenn' von der Tilgungsfri~t bereits 
derselben Tat im Inland und im Ausland erfolgt drei Jahre verstrichen sind und keine streng~re 
sind. Strafe als eine Freiheitsstrafe oder ,eine Geld-

Untilgbare Verurteilungen 

§ 5. Verurteilungen zu lebenslanger Freiheits­
strafe werden nicj1t getilgt und schließen auch 
die Tilgung aller anderen VerurteiLungen aus. 

Sofortige Beschränkung der Auskunft ' 

§ 6. (1) Schon vor der Tilgung darf über Ver­
urteilungen aus dem Strafregister lediglich den 
Gerichten, Staatsanwaltschaften, Sicherheits­
behörden und Sicherheitsdienststellen zum 
Zwecke eines gerichtlichen Strafverfahrens gegen 
den Verurteilten oder gegen jemand, der ver­
dächtig ist, an derselben' strafbaren Handlung 
beteiligt zu sein, Auskunft erteilt werden, wenn 

1. nur ein Schuldspruch nach § 12 Abs. 2 oder, 
solange keine Strafe ausgesprochen ist, nur ein 
Schuldspruch. nach § 13 des Jugendgerichts­
gesetzes 1961, BGBl. Nr. 278, erfolgt ist, oder 

2. keine strengere Strafe als eine Geldstrafe 
verhängt worden ist und das Ausmaß' der Er­

,satzfreiheitsstrafe einen Monat nicht übersteigt, 
oder keine strengere Strafe als eine einmonatige 
Freiheitsstrafe oder eine Freiheitsstrafe und eine 
Geldstrafe verhängt worden ist und die Summe 
der Freiheitsstrafe unld der Ersatzfreiheitsstrafe 
einen Monat nicht übersteigt und in allen diesen 
Fällen die', Verurteilung nur wegen Jugendstraf­
taten, erfolgte ,oder die Freiheitsstrafe bedingt 
nachgesehen worden ist, solange die, bedingte 
Strafnachsicht nicht widerrufen ist. 

(2) Ist über Verurteilunge~ nur beschränkte 
Auskunft im Sinne des Abs. 1 zu erteilen, so 
dürfen sie' außer für die im Abs. 1 bezeichneten 
Zwecke in ·Auskünfte aus dem Strafregister und 
in Strafregisterbescheinigungen nicht aufgenom­
men oder darin sonst in irgendeiner Art ersicht­
lich gemacht werden. 

strafe verhängt worde~ ist u~d das Ausmaß der 
Freiheitsstrafe oder der Ersatzfreiheitsstrafe oder 
die Summe der Freiheitsstrafe und der, Ersatz­
freiheitsstrafe sechs Monate oder bei einer Ver­
urteilung'nur wegen Jug~ndstraftaten ein Jahr 
nicht übersteigt, dürfen Verurteilungen in Straf­
registerbescheinigungen nicht aufgenommen oder 
darin sonst· in ir.gendeiner Weise ersichtlich ge­
macht werden. 

(2) ~t je~and, mehrmals verurteilt worden, 
so, ist die Bestimmung des Abs. 1 nur anzu­
wenden, wenn die Summe der 'verhängten Frei­
heits- und Ersatzfreiheitsstrafen sechs 'Monate 
bzw. ,ein Jahr nicht übersteigt. 

(3) Erfolgt eine Beschränkung der Auskunft 
nach Abs. 1 oder 2, so ist der Verurteilte nicht 
verpfliChtet, gegenüber jemandem, der keine 
Strafre'gi5terauskunft erhält, die Verurteilungen 
anzugeben. 

Ausländische Verurteilungen 

§8. Ausländische Verurteilungen stehen: til­
gungsrechtlich inländischen Verurteilungen gleich, 
wenri:. sie den Rechtsbrecherwegen einer Tat 
schuldig sprechen," die auch nach österreichischem 
Recht gerichtlich strafbar ist, und in einem den 
Grundsätzen des Art. 6 der Europäischen Kon­
ventiOn ,zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, BGBl. Nr.210/1958, entspre­
chenden Verfahren ergangen sind. Sie gelten aber, 
auch dann als getilgt, wenn sie nach dem Recht 
des Staates, in dem sie erfolgt sind, getilgt sind, 
sobald dies durch eine öffentliche Urkunde be­
scheinigt wird. 

Obergangsbestim~ungen ' 

§ 9. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzessind auch auf Verurteilungen anzu­
wenden, die vor seinem Inkrafttreten rechts­
kräftig gewordep sind. 
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31 der Beilagen 3 

(2) Bei Verurteilungen vor dem 1. Juli Inkrafttreten und Aufhebung von Rechtsvor-
1972 beginnt die Frist für die Tilgung der schriften 
Verurteilung stets mit Rechtskraft der Verur­
teilung. Sie verlängert sich jedoch außer in den 
Fällen des § 2 Abs. 2 um die Dauer der ausge­
sprochenen Freiheits- und Ersatzfreiheitsstrafe. 
Die Tilgung tritt aber auch nach Ablauf der 
verlängerten Frist erst ein, his die verhängten 
Freiheits- und Ersatzfreiheitsstrafen und die mit 
Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden 
Maßnahmen vollzogen worden sind, als voll­
zogen gelten, nachgesehen worden sind oder 
nicht mehr vollzügen werden dürfen. 

(3) Verurteilungen, die auf Todesstrafe 
lauten, werden nicht getilgt und schließen auch 
die. Tilgung aller anderen Verurteilungen aus. 

(4) Auf Verurteilungen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes nach den 
durch § 10 Abs. 2 Z. 1 aufgehobenen bundes-
gesetzlichen Bestimmungen tilgbar sind, sind' die 
dort genannten Bestimmungen weiterhin anzu­
wenden, falls im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bereits ein Tilgungs­
antrag gestellt war oder ein solcher' Antrag 
binnen einem. Jahr nach diesem Zeitpunkt ge­
stellt wird und die Verurteilung nach ,diesem 
Bundesgesetz noch nicht getilgt ist. 

§ 10. (1) Dieses Bundesgesetz 
1.. Jänner 1974 in Kraft. 

tritt mit 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 197Jverlieren 
die folgenden bundesgesetzlichen Bestimmungen 
ihre Wirksamkeit: 

1. nach Maßgabe der Bestimmungen des § 9 
das Tilgungsg~setz 1951, BGBL Nr. 155, sowie 
alle Bestimmungen über die Tilgung von Verur­
teilungen durch· Richterspruch '. manderen 
Bundesgesetzen, 

2; der letzte Satz im § 45 Abs. 6 und §48 
des Jugendgerichtsgesetzes 1961, BGBL Nr. 278. 

, . 

Vollziehungsklausel· 

§ 11. Mit der Vollziehung des§ 1 Abs. 5, des 
§ 6 Albs. 1, 2,4 und 5 und des § 7 Abs. 1 und 
2 ist der Bundesminister für Inneres betraut. Mit 
der' Vollziehung' aUer anderen .Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Justiz betraut. . .. . 
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4 31 der Beilagen 

Erläuterungen 

Allgemeines. 

I. Die Tagung der Verurtei'lung ist in öster~ 
reich nach mehreren fehlgesch,13Jgenen Versuchen 
im Zu,ge der strafrechtlichen Reformvorhaben 
der Jahre 1907 bis 1912 erstmals durch das Ge­
setz v:om 21. März 1918, RGBl. Nr. 108, gesetz­
lich geregelt worden. Zweck. der Einrichtung ist 
es, ",den Makel auszulösch,en, der dem Verurteil­
ten aIl!haftet; sie soll ihm für die Zukunft d~e 
rechtliche Stellung cines Uilibestraften geben" 
und es saH "jede die StrafvolJstl'eck.ung über­
dauernde, mit der Vollwertigkeit eines Unbe­
scholtenen uIl!Verträglich,e, durch dIe Verurtei­
lung hervorgerufene Rechtsminderung aufge­
hoben ~ein" (aus SSt. II 90). ~t' der TiLgung 
erlöschen daher, von bestimmten Ausnahmen 
abgesehen, alle nachteiligen Folgen, die kraft 
Ges.etzes mit der Verurteilung vertbunden sind. 
Der Verurteilte gilt fortan imoweit als gerich t­
lich unbeschohen und ist nicht verpflichtet, die 
getiLgte VerurteiLung auf Befrogenv:or Gericht 
oder einer anderen Behörde anzugeben; die V er~ 
urtei~ung darf in Strafregisterauskünften nicht 
ausgewiesen wel1den. Die R~erungsvor1a,ge zum 
. Tilgungsgesetz 1918 (572 der Beilag·en zu den 
stenographischen P1"otokollen des Abgeordneten­
hauses, XXII. Sess,ion 1917) hat die Notwendig­
keit, dem Verurteilten dieWiedererlangung einer 
solch,en Stellung zu ermö'glichen, überzeugend 
begründet: 

"Mögen auch di·e Rechtsnachteile, die da.s Ge­
setz seIhst an eine Verurteilung knüpft, mch 
einer gewissen Zeit aufhören, die Nachteile, die 
sie im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Leben mit sich br.ingt, bleiben, wenigstens unter 
der Oberfläche bestehen, solange die Gefahr 
droht, daß ,die Verurteilung durch irgendeinen 
Zufall der Ver,gessenheit entrissen und wieder 
ans Licht ·gezerrt werde. Diese Gefahr v'om Ver­
urteilten abzuwenden, wenn er. durch längere 
gute Aufführung hewiesen hat, daß sein Ver­
brechen nur eine seinem wahren Charakter 
fremde Verirrung w,ar, ist die Aufga;be, die die 
Rehabilitation noch immer zu lösen hat, mögen 
auch die eigentlich.en Rechtsfolgen der Verurtei­
lung schon längst aufg,e~ört haben." 

Auf der anderen Seite kann nicht übersehen 
werden, daß dem nicht ,nur privaten Interesse 
des Verurt,eilten, vom Makel der Strafe befreit 
zu werden, das Interess'e an einer dauernden 
übersicht, aller Verurteiloungen einer bestimmten 
Persongegenülbersreht und daß dne TiLgung die 
abhaltende Kraft der Strafdrohungen 'schwächt, 
weil unter Umständen gerade der mit einer Be­
strafung vel1bundene Makel von der B,egehung 
strafbar,er Handlungen ahhält. Aus d·ieser Er­
kenntnis ergibt sich die Fo,rrderung, ,die an sich 
bewährte, auch .den meisten ausländischen Recht-s­
ordnungen bekannte Einrichnung <I.er Tilgung 
zwar heizubehalten, ihre Grenzen aber so zu 
ziehen, daß nicht die Nachteile die Vortei,le auf­
oder gar überwiegen. 

Das Tilgunßslgesetz 1951, BGBl. Nr. 155, hat 
sich von f.olgenden Grundsätzen leiten la9sen: 

1. Verurteilungen zu lebensltang,er Kerker­
strafe sowie unter bestimmten Umständen auch 
mehr :ru~ drei Verurteilungen und mehrere Ver­
urteilungen zu insgesamt mehr als drei Jahren 
Freriheitsstratfe wnd von der Tilogung ausgeschlos­
s·en . 

2. Im übI'ig,en können aUe Verurteilungen ge­
tilgt. werden, sobald seit Verbüßung der Strafe 
ein Zeitraum verstrichen ist, der je nach Art 
und AUlSmaß der verhängten Strafe mindestens 
drei und höchstens fünfzehn Jahre beträgt. Der 
AbLauf dieser Fristen wird durch bestimmte vor-· 
beugende Maßnahmen (z. B. Landesverweisung~ 
für bestimmte Zeiträume gehemmt. . 

3. Liegen mehrere Verurteilungen v:or, sc kann 
grundsätzlich jede einzelne davon erst getilgt 
werden, wenn alle Ti1gungsfristen abgelaufen 
sind. Dahei v.eruäng.ern sich die Fristen aber -
abgesehen von hestimmten Ausnahmen - um 

. so viele Jahre, als Verurteilungen vorliegen, 
.4. Nach Ablauf der TiLgungsfristen erfolgt cliie' 

Tilgung auf Antr:lig durch Richterspruch. 
5. Aus'ländische' Verurteilungen stehen ti:1-

gungsrechtlich inländischen Verurteilungen gleich. 
6. Die Einrichtung der sogenannten beschränk­

ten Auskunft, wonach unter bestimmten Vor­
ausse·tzungen schon vor der l'iI.gun& d~e Aus-
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kunft aus dem Strafregister nur mehr bestimm­
ten Behörden erteilt wird, ist dem' gehenden 
aHgemeinen Tilgungsred1t unbekannt. Es . gibt 
diese Einrichtungaher bereits gegenwärtig im 
Jug,~ndstrarfrecht. 

11. Nach den BeschlÜissender Strafrechnskom­
mISSIOn, denen die Strafgesetzentwürfe der 
J ahte 1964 und 1966 sowie die Regierungsvorlage 
eines Stratg,esetz:buchesvom Jahre 1968 durch:.. 
wegs gefolgt sind, soLlte dieses System entschei~ 
dend nur im Punkt 6 geäl1Jdert weden, . nämlich 
dadurch, daß neben der Tilgung' auch die Be­
sch.ränkung der Auskurut eingeführt· werden 
sollte. Diese Einrichtung btietet den Vo,rteil, daß 
dabei eineneits di,e der Resozi,alisierung a.bträg­
Liche Puhliz.ität der Verurteilung weitg,ehend zu­
rückgedrängt wird, an,derseits für die Behörden 
der gerichtlichen StrafverfoLgul1Jg die für die Be­
uneilung der Täterpersönlichkeit wiChtige Mög­
lichkeit des Zurückgreifens auf die Verurteilung 
im FaLl eines neuerlich· Straffälligwerdens erhal­
ten bldbt. Vom krimina1lpolitischen Stal1Jdpunkt 
erscheint da.her eine Beschränkung der Auskunft 
bereitJs in einem früheren Zeitpunkt als dem der 
Tilgung, in Ba.gatellfällen schon a.b Rechtskraft 
der Verurteilung, vertretbar., 

Im übri.gen hat sich die Strafrechtskommis,sion 
da.rauf beschränkt, daS geltende System in Einzel­
heiten - überwiegel1Jd, aber nicht ausschließl~ch 
zum Vorteil des Verurteilten - zu verbessern 
und zu verciruachen. 

III. Wie die Erfahrung mit dem bisher gelten­
den Recht geze~gt hat, ist der Grundlsatz, daß 
die Tilgung auf Ant~ag und durch Richterspruch 
erfoLgt (oben I 4), mit N acht~.\.en vel"bunden. 
Erstens sind die geretzlichen Bestimmungen 
vielen Verurteilten nicht bekannt, weshalb sie 
es unterlasren, den Antra.g überhaupt oder doch 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zustellen. Das 
Gesetz sieht zwar vor, daß auch der öffenü~che 
Ankläg,er zur AntrngsteUung verpflichtet ist; ob 
dieser jedoch von der Tilgbark~t der Verurtei­
lung Kenntnis erlangt, bleibt dem Zufall über­
lassen. Zwei~ens kann eine Tilgung durch 
Richterspruch immer ,erst nach Durchführung 
von - unter Umständen zeitraubenden - Er­
hebungen eIfolgen: es muß eine Strafregister­
auskurut eingeholt und es müssen zumeist auch 
die Akten über die den zu tilgenden Verurtei­
lungen zugrundeliegenden gerichtlichen Strafver­
fahren beigeschafft werden. 

Um diese Nacht,eile zu vermeiden, ist bereits 
seit llangemerwogen worden, die Tilgung au.f 
Antrag und durch Richterspruch durch eine Til-

. gung von Amts wegen OIder kraft Gesetzes zu 
ersetzen. Dieser Gedanke konn'te jedlOch bisher 
vor allem deshaLb nicht weiter verfolgt werden, 
weil es zu seiner Verwirklichung erforderlich ge­
w,es,en wäre, da.s Personal der St~afregister-

behörde sehr beträchtlich und V'or allem durch 
eine gri)ßere Zahl rechtskundig.er Beamter zu. 
vermeohren. 

. Hier hat nun die in den letzten Jahren durch­
g.eführte techn~sche UmsteHung des Straf.registers 
von einer Kartei auf eine elektI'Ol1Jische Dat,en­
verarbeitungsanlage Wa.ndel geschaffen. Es ist 
nunm,ehr unter bestimmten Voraussetzungen· 
möglich, die kraft Gesetzes eingetretene TiLgung 
"automatisch", d. h. durch die dlaIS Strafregister 
enthaltende Datenverarbeitungg.anlage selbs,t, 
berücksichtigen zu LaS'Sen. Diese Voraussetwngen 
sind: 

1. Die Datenverarbeitul1Jgsanl!3lg,e muß mit 
sämdichen für den Eintritt der T~lgung eIfor­
derlichen Daten versorgt werden. Wenn z. B. 
die Tilgung an: den Ablauf einer besci:rnmten 
Frist rub dem Zeitpunkt d,er Verbüßung der 
S~rafe gek11JÜpft wird, so muß - anders als \bis­
her - dieser Zeitpunkt dem Strafregister mit., 
geteilt werden. 

2. Die TiLgung da,ti nur an VoraussetZungen 
gek11JÜpftwel'1den., die "programmierhar" sind, 
d. h. von der Datenverarbe~tungs:anhge. nach 
dem ihr einzu&peich,emden Programm seLbst he­
urt~lt werden können. 

Von diesen Voraussetzungen läßt sich die e.rste 
verhähnismäßig einfach und. ohne ins Gewicht 
faLlende Mehra'Iibeit erfüLlen,' weil z. B. Mittei­
lungen über die Strafverbüßung schon derzeit 
dem erkennenden Gericht gegenüber erstattet 
wel'1den. Um auch die zweite Voraussetzung er­
füllen w können, bedarf es jedoch einer Ände­
rung des geltenden Thlgungsrechtes, weil dieses 
Recht die TiIignmg zum Teil an Bedil1Jgungen 
knüpft, die praktisch nid:J!t programmierbar 
sind. So macht das geltende Recht die Tilgung 
zum Teil davon abhängig, daß bestimmte Verur­
teilungen "den Umständen mich geringfügig 
sind" oder "nicht auf der gl~chen schäldlichen 
Neigung beruhen". Der Verzicht auf ,dera'ttige 
Kriterien hat zwar den Nachteil, daß dadurch 
auf die Besonderheiten des EinzeMalles weniger 
Rücksicht genommen werden kann. Dieser Nach­
teil kann aber durch eine gl'"oßzügig,ere Gestal­
ning des Tilgungsrechtes im übrig,en ohne Scha­
den für den Verurteilten un,d die Strafrechts­
pflege ausgeglichen wer>den. Er fäHt jedenfalls 
weit weniger ins Gewicht allS die mit einer Um­
stelLung vom System der Tilgung auf Antrag 
und durch Richterspruch auf das System der 
Tagung kraft Gesetzes verbundenen bereits er­
wähnten Vorteile. 

Es soll daher diese Umstellung nunmehr vor­
genommen werden. Der Gesetzgeber handelt 
damit zugleich im Sinne einer Entschließung, die 
National- und Bundesrat anläßlich der Verab­
schiedung des Strafregistergesetzes 1968 mit 
übereinstimmendem Wortlaut gefaßt haben und 
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die im grund:sätzlichendahin lauten, daß der 
Bundesminister für Inneres und der Bundesmini­
ster für Justiz aufgefordert werden, zu prüfen, 
inwieweit die rechtlichen und praktischen Vor­
aussetzungen für eine amtswegige Tilgung ge­
schaffen werden können (Protokolle der XI. Ge­
setzgebungsperiode über die Sitzung des Natio­

. nalrates am 3. Juli 1968, S. 8799, und über die 
Sitzung des Bundesrates am 11. Juli' 1968, 
S.6838). 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu §l: 

§ 1 stellt an die Spitz~ des Gesetzes den Grund­
satz der Tilgung kraft Gesetzes (Abs. 1) und 
umschreibt sodann die Wirkungen der Tilgung 
(Abs. 2). 

Abs. 1 nimmt von dem Grundsatz der Tilgung 
kraft GesetzeS die Fälle aus, in denen die Tilgung 
überhaupt ausgeschlossen ist (§ 5). Unter Um­
ständen kann freilich die Tilgung einer Verurtei­
lung schon vor Ablauf der im. Gesetz bestimmten 
Fristen eintreten; so im Fall der dem Bundes­
präsidenten vorbehaltenen Tilgung im Gnaden­
weg (Art. 65 Abs~ 2 lit. c B.-VG), im Falle einer 
Tilgungsamnestie (Art. 93 B-VG) und im. Falle 
der Tilgung einer ausländischen Verurteilung 
nachdem für den Verurteilten günstigeren Recht 
des Staates, in dem die Verurteilung erfolgt ist 
(vgl.§ 8). Ein Hinweis auf diese Fälle im Text 
des Abs. 1 erscheint jedoch entbehrlich. 

.Die' Abs. 2 bis 5 entsprechen dem §7 Abs. 1 
und 3 bis 5 des Tilgungsgesetzes 1951. Diese Be­
stimmungen sind inhaltlich unverändert auch in 
die Beschlüsse ,der Strafrechtskommislsion und 

. die ihnen folgenden Strafgesetzentwürfe über­
nommen worden; sie bedlirfen keiner weiteren 
Erläuterung. 

Zu § 2: 

§2 übernimmt im kbs. 1 im Eill/klang mit den 
Besch,lüssen . der Strafrechtskommission und' den 
ihr folgenden Strafgesetzentwürfen den Grund­

. satz des § 5 Abs. 1 des Tilgungsgesetzes 1951, 
wonach die Tilgungsfrist mit dem Zeitpunkt 
der Strafverbüßung beginnt. . 

Im . übrLgep. wird' folg~nde Vereinfachung vor-
geschlagen: . 

Das geliendeRecht' verlangt für den Beginn 
des LaUfes der Tilgungsfrist nicht nur die Ver­
büßung der eigentlichen (Haupt-)Strafen, son­
dern allech den Vollzug aller .allenfalls im. Straf­
urteil noch angeordneten Nebenstrafen und Maß­
nahmen der Sicherung und BeSlSerungj -in be­
stimmten Fällender Anordnung einer Neben­
strafe, Landesverweisung oder Abschaffung wird 
überdies der Lauf aller Tilgungsfristen je nach­
dem für einen Zeitraum von fünf oder zehn 
Jahren gehemmt. Die Berücksichtigung alI dieser 
Umstände würde die zusätzliche Mitteilung und 
Speicherung einer Fülle von Daten erfordern, 
ohne die Sachgerechtigkeit im Einzelfall nennens­
wert zu fördern. Nebenstrafen, wie z. B. der 
Verfall von Gegen~tänden oder der Verlust eines 
Gewerbes, 'werden in 'aller· Regel sehr bald nach 
Rechtskraft ·des Urteiles vollzogen; sind sie aus­
nahmsweise selbst innerhalb der· ja doch immer 
mehrere Jahre betragenden Tiglungsfrist nicht 
vollzogen worden, was z. B. hei der Landesver­
weisung oder Ab5chaffung vorkommen kann, 
so erscheint es erst recht nicht angebracht, diesen 
Maßnahmen dann noch imme.r· einen für ·die 
Resozialisierung des Verurteilten ~bträglichen 
Einfluß auf den Lauf der Tilgungsfrist einzuräu­
men. All das gilt sinngemäß für vorbeugende 
Maßnahmen (Maßnahmen der Sicherung und 
Besserung), s·oweit sie nicht, wiez. B. die Unter­
bringung in einem Arbeitshaus, in einem Frei-
heitsentzug bestehen. . 

Von den Regeln des zweiten Absatzes ist. die 
erste des sachlichen Zusammenhanges wegen aus 
§ 45 Abs. 6 zweiter Satz des Jugendgerichts­
gesetzes 1961, BGBl. Nr. 278, übernommen 
worden. Die zweite Regel dient der Klä'rung 
einer bisher im Gesetznichtausdrüddich ent5chie­
denen Frage; eine entsprechende Bestimmung 
findet sich ini Strafgesetzentwurf vom Jahre 1964 
und in allen 'späteren Entwürfen. 

Im· A:bs. 3 wird -~ wie in .. der Amnestie 
1950 ""':""ausdrücklich erklärt, daß Verfalls ersatz­
und .Wertersatzstrafen unter den Begriff Geld­
strafen einzubeziehen sind: 

Zu § 3: . 

Um alle Fälle zu erfassen, wird darauf abge- I Ebenso wie das geltende Recht (§§ 2 und 3 
stellt, daß diegesamteh Unrechtsfolgen voll- ~es Tilgungsgesetze~ 19~1) knüpft auch der vor­
zOgen sind, als vollzogen gelten (z; B. nach Be- h~gendeEntwurf ~Ie TIlgung an .den. Ab~aufbe­
währung bei einem bedingten Strafnachlaß , mit stImmter. Grundfnsten (§ 3); di.e sIch Im· ~all 
Rechtskraft der Verurteilung); nachgesehen wor- des Vorhegens mehrerer VerurteIlungen verlan­
den sind (Amnestie oder Gnadenakt des Bundes- gern (§ 4). 
präsidenten) oder' nicht mehr vollzogen werden Inder Bemessung der Grundfristen weicht der 
duden (z. B. Bewährung bei bedingter Einwei- Entwurf vom bisher geltenden Recht nur inso­
sung in das Arbeitshaus oder nach Einführung weit ab, als er die kürzeste Frist mit fünf Jahren 
einer Strafvollstreckungsverjährung Fälle, inbemißt. Demgegenüber hat § 2 Abs. 1 lit.a und 
.denen eine Verjährung eingetreten ,ist). Abs. 2 des Tilgungsgesetzes 1951 (das freilich 
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keine Beschränkung' der Auskunft kennt) in be- der Strafe vielleicht d 1ch angenommen werden, 
s'timmten Fällen von Verurteilungen wegen Yer- daß er sich auch weiterhin wohlverhalten werde. 
gehen' oder übertretungen eine Tilgungsfrist Auf Grund des Begutachtungsverfahrens wurde 
von nur drei Jahren vorgesehen, nämlich dann, . eine solche Regelung jedoch nicht in den Ent­
wenn keine Freiheitsstrafe verhängt worden ist wurf aufgenommen, weil gerade die Heranwach­
oder es sich ausschließlich um. Jugendstraftaten senden eine kriminalpolitisch besonders gefähr-
handelt. . dete Gruppe bilden. 

Eine bloß dreijährige Tilgungsfrist ist jedoch . Wenn in diesem Bundesgesetz die Zusammen­
aus . kriminalpölitischen Gesichtspunkten a!bzu- rechnung von mehreren Strafen angeordnet 
lehnen. Mit der Tilgung geht' für die Behörden wird, so soll dabei so vorgegangen werden, daß 
der' gerichtlichen Strafv~rfolgung auch für den die Gesamtfrist in Jahren, Monaten und Tagen 
Fall einesneuen Verfahr,ens 'gegen denselben ausgedrückt wird. In Wochen oder Tagen ausge­
Täter eine wesentlidieErkenntnisquelle für die drückte Zeiträume sind daher nach Möglichkeit 
Verurteilung, nämlich das Strafregister, en,dgül~ in Monate umzuwandeln, wobei je 30 Tage 
tig verlören. Die Kenntnis früherer Verurtei- einen Monat ergeben .. 
lungen ist jed~ch für, die richtige Beurteilung der Dies wird im §3 Abs. 3 ausdrücklich gesagt, 
Wesensart des Täters außerordentiich wichtig. gilt aber selbstverständlich für alle Fälle von 
Sie soll daher im Rahmen eines Strafrechts, das Zusammenrechnung in diesem Bundesgesetz, wie 
dieser Beurteilung .besondere Bedeutung zumißt, z. B. im § 4 oder im § 9 Abs. 2. 
zumindest so lange zur Verfügung stehen, als 
'nach der kriminologischen' Erfahrung mit der 
Wahrscheinlichkeit gerechnet werden' muß, daß 
sich'·in neuerlichen strafbaren Handlungen des­
selben Täters die bereits den früheren Handlun­
gen zugrundeliegenden . schädlichen Neigungen 
verwirklichen. Hiefür ist aber mindestens ein 
Zeitraum von fi,inf Jahren anzusetzen. Wenn 
das Tilgungsgesetz .1951 diesen Zeitraum gegen­
über dem bis dahin geltenden Titgungsgesetz, 
RGB1.Nr. 108/1918, in den zuvoferwähnten 
Fällen auf drei Jahre verkürzt hat, so kann dies 
nur als eine .Reaktion auf. die "Strafgesetzinfla­
tion" der Kriegs-. und unmittelbaren< Nach­
kriegszeit, ~ieht aber als krirriinalpolitis'ch rich­
tungweisend gewertet. werden. Die Strafgesetz" 
entwürfe der Jahre 1964 . bis 1968 sind daher 
durchwegs zu einer mi~destens fünf jährigen Til­
gungsfrist zurückgekehrt. 

Eine solche Maßnahme läßt sich umso eher 
vertreten, wenn zugleich die sogenannte Be­
schränkung der Auskunft aus dem Strafregister 
erweitert wird, wie dies die §§ 6 und 7 vor­
sehen. Danach sollen künftig mindergewichtige 
Verurteilungen in Auskünfte aus dem Straf­
register für Privatpersonen von vornherein oder 

,doch nach Ablatlf von drei Jahren nicht mehr 
aufgenommen werden. Damit werden die einer 
Resozialisierung abträglichen Folgen der Auf­
nahme der Verurteilung ins Strafregister ,einge­
schränkt, während anderseits die für eine täter­
gerechte Strafrechtspflege .so wichtige Möglich­
kei't des Rückgriffs auf die Verurteilung im Zuge 
eines neuen Strafverfahrens erhalten bleibt. 

Erwogen wurde auch, an Stelle der Frist von 
fünfzehn Jahren eine solche von zehn Jahren 

. vorzusehen, wenn die Tat von einer Person 
" zwischen-- dem 18. und dem 21. Lebensjahr, also 

einem Heranwachsenden, begangen worden ist. 
Denn bei einem Heranwachsenden kann nach 
Verstreichen von zehn Jahren seit Verbüßung 

Zu § 4: 

In übereinstimmung mit § 3 Abs. 1 des Til­
gungsgesetzes 1951 sieht auch der vorliegende 
Entwurf im allgemeinen eine Verlängerung der 
Tilgungsfrist vor, wenn der Verurteilte inner­
halbdes Laufs der Frist von neuem verurteilt 
wird. Nach dem geltenden Recht verlängert sich 
die Frist dabei um so viele Jahre als insgesamt 
Verurteilungen vorliegen, also mindestens - bei 
zwei' Verurteilungen - um zwei Jahre. Dieses 
System kann jedoch in Einzelfällen. deshalb zu 
einer unbilligen Begünstigung des Verurteilten 
führen, weil die vom Ausmaß der einzelnen 
Verurteilungen abhängigen Tilgungsgrundfristen 
(§3) jeweils um fünf Jahre differieren: Ist z. B. 
jemand einmal zu einer sechsmonatigen und ein 
andermal zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe 
verurteilt worden, so würde die lediglich um 
die Zahl der Verurteilungen verlängerte fünf­
jährige Grundfrist (§ 3 Abs. 1 erster Fall) bloß 
sieben Jahre betragen; wird jemand dagegen in 
einem einzigen Erkenntnis zu einer vierzehn­
monatigen Freiheitsstrafe verurteilt, so kommt 
die gegenüber der zuV'Or genannten nächsthöhere 
TiLgungsfrist im Ausmaß von zehn Jahren 
(§ 3 Abs. 1 zweiter Fall) Zur Anwendung. Die 
Strafrechtskommission hat daher empfohlen, bei 
der . Bestimmung des Ausmaßes der Verlänge­
rung. sowohl auf die Summe der verhängten 
Strafen als auch auf die Zahl der Verurteilungen 
Bedacht zu nehmen. Im Einklang mit dieser 
Empfehlung und den Strafgesetzentwürfen der 
Jahre 1964 bis 1968 ~ntscheidet sich audl der 
vorliegende Entwurf für dieses System (Abs. 1 
und 2). 

Nach § 3 Abs. 2 des Tilgungsgesetzes 1951 
tritt eine Verlängerung der Tilgungsfristen nicht 
ein, wenn bloß zwei Verurteilungen vorliegen, 
die ihnen zugrundeliegenden strafbaren Hand-
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lungen nicht auf der gleichen schädlichen Nei­
gung beruhen und, mindestens eine von ihnen 
den Umständen nach geringfügig ist. Wie be­
reits im aHgemeinen' Teil der Erläuterungen 
dargelegt, sind derartige Kriterien praktisch 
nicht programmierbar. Der übergang zu einer 
"computergerechten" Tilgung kraft Gesetzes 
macht es. daher notwendig; dem weiterhin zu­
treffenden Grundgedanken des § 3 Abs. 2' des 
Tilgl,lngsgesetzes 1951 auf andere Weise Rech­
nung zu tragen. Der vorliegende Entwurf schlägt 
dazu eine die Tilgung sehr beträchtlich erleich­
ternde Vereinfachung vor, .derzufolge Verurtei­
lungen zu nicht mehr als einem Monat Frei­
heitsstrafe von der Verlängerung der Tilgungs­
frist schlechthin ausgenommen sin4 (Abs. 3). 
Wird jemand jedoch, solange eine Verurteilung 
noch nicht getilgt ist, neuerlich rechtskräftig ver­
urteilt, so tritt die Tilgung erst ein, wenn für 
alle Verurteilungen die Tilgungsfristen abgelau­
fen sind (Abs. 1). 

Liegt einer Verurteilung eine strafbare Hand­
lung zugrunde, die der Täter vor einer früheren 
Verurteilung begangen hat, so wird die nach 
§ 265 der Strafprozeßordnung 1960, BGBL 
Nr. 98, verhängte Zusatzstrafe nicht gesondert 
gerechnet (Abs. 4 erster Satz); dies entspricht 
der Auslegung, die das geltende Gesetz in der 
Rechtsprechung gefunden hat. Doch soll auch 
diese Regelung dahin ergänzt werden, daß sich 
die Tilgungsfrist dabei nach der Summe der 
verhängten Strafen bemißt (Abs. 4 zweiter Satz). 

Das gleiche soll gelten, wenn jemand wegen 
derseihen Tat sowohl im Ausland als - etwa 
gemäß § 36 StG - auch im Inland verurteilt 
worden ist (Abs. 4 dritter Satz). 

Zu § 5: 

I. Der Ausschluß der Tilgung bei Verurteilun­
gen zu lebenslanger Freiheitsstrafe entspricht so­
wohl dem § 4 Abs. 1 des Tilgungsgesetzes 1951 
als auch den entsprechenden Beschlüssen der 
Strafrechtskommission und den ihr folgenden 
Strafgesetzentwürfen. Unberührt bleiht natür­
lich die Befugnis des Bundespräsidenten, auch in 
diesen Fällen Gnadenakte zu setzen. 

11. Nach § 4 Abs. 2 des Tilgungsgesetzes 1951 
ist die TilgUng überdies ausgeschlossen, wenn 
jemand entweder (erster Fall) öfter als dreimal 
oder (zweiter Fall) öfter als einmal und dabei 
zu insgesamt mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe 
verurteilt worden ist. Dabei ist jedoch der Aus­
schluß noch an weitere Voraussetzungen' ge­
knüpft, nämlich im ersten Fall daran, daß die 
strafbaren Handlungen auf der gleichen schäd­
lichen Neigung beruhen und nicht alle den Um­
ständen nach geringfügig sind; im zweiten Fall 
tritt der Ausschluß nicht ein, wenn es sich nur 
um zwei Verurteilungen handelt, wobei einem 
der beiden Erkenntnisse nur den Umständen 

nach geringfügige und nicht auf der gleichen 
schädlichen Neigung beruhende strafbare Hand­
lungen wie dem anderen Erkenntnis zugrunde~ 
liegen. Der Ausschluß tritt ferner dann nicht 
ein, wenn s.ämtliche den Verurteilungen zu­
grundeliegende Handlungen vor Vollendung des 
18. Lehensjahres begangen worden sind. 

Diese Regelung ist außerordentlich kompli­
ziert. Bereits die Strafrechtskommission hatte 
vorgeschlagen, den zweiten Fall da'hin zu ver­
einfachen, daß es bloß darauf ankommen sollte, 
ob jemand' mindestens drei Verurteilungen' zu 
insgesamt mehr als drei J ahreh . Freiheitsstrafe 
und wenigstens eine dieser Verurteilungen nach 
Vollendung des 18. Lebensjahres erlitten hat. 
Der vorliegende Entwurf schlägt im Interesse 
einer Erweiterung der Tilgungsmöglichkeit vor, 
in beiden fällen von einem Ausschluß der Tilg­
barkeit überhaupt abzusehen, zum al ei'nsolcher 
Ausschluß auf eine Verneinung der Resoziali­
sierbarkeit und, des Resozialisierungseffektes 
von Kriniinalstr;:tfen hinausläuft und damit im 
Widerspruch . zu den Grundauffassungen ,einer 
modernen Strafrechtspflege stünde. 

Zu § 6: 

I. Sobald eine Verurteilung getilgt ist, darf 
sie in Auskünfte aus dem Strafregister nicht 
mehr aufgenommen werden~Dies auch dann, 
wenn der Verdacht besteht, daß der Verurteilte 
aufs neue eine strafpare Handlung begangen 
habe, und die Auskunft im Zuge des wegen die­
ses Verdachtes eingeleitetenstrafgerichtlichen 
Verfahrims benötigt würde. Die Kenntnis von 
früheren gerichtlichen Verurteilungen ist jedoch 
mitunter für die Entscheidung, ob der Ver­
dächtige' der ihm angelasteten neuen Tat über­
haupt schuldig ist, und sehr häufig für die Frage 
der Strafzumessung im Falle eines Schuldspru­
ches außerordentlich wichtig. Die Frist, mit 
deren Ablauf das unbedingte Verbot der Aus­
kunftserteilung wirksam wird - eben die Til­
gungsfrist -, kann daher auch bei Verurteilun­
gen wegen verhältnismäßig geringfügiger Delikte 
nicht so kurz bemessen werden, wie es für die 
Wiedereingliederung des Verurteilten in die 
Gesellschaft wünschenswert wäre.· Es ist jedoch 
möglich, die Resozialisierungschancen des Ver­
urteilten zu verbessern, ohne den Rückgriff auf 
die V ~rurteilurig im Zuge eines neuerlichen Ver­
fahrens zu erschweren. Die Einrichtung der Be­
schränkung der Auskunft schafft hiefür die nöti­
gen Voraussetzungen. 

Im Begutachtungsverfahren wurde von vielen 
Zentralstellen des Bundes und der Länder dar­
auf hingewiesen, daß eine solche Beschränkung 
der Auskunft zum Teil auch die Durchführung 
jener 'Bestimmungen, die an bestimmte Verur­
teilungen Rechtsfolgen knüpfen, erschwert und 
jene Vorschriften einengt, die eine Prüfung der 
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Verläßlichkeit einer Person auf Grund ihrer 
Vorstrafen vorsehen. Es ist richtig, daß solche 
Folgen mit dem Institut der Beschränkung der 
Auskunft, wie es schon die Strafgesetzentwürfe 
vorgesehen haben, untrennbar verbunden sind. 
Im Hinblick auf die gesteigerte Resozialisierungs­
möglichkeit des Verurteilten können diese Fol­
gen aher wohl durchaus in Kauf genommen 
werden. Soweit es sich um gewichtigere Ver­
fehhing~n handelt, ,sollen die Verurteilungen 
ohnehin auch künftig allen inländischen Behör­
den mitgeteilt werden, wie in den Erläuterun­
gen zu § 7 näher ausgeführt wird. 

Eine Beschränkung der Auskunft ist gegen­
wärtig nur für bestimmte Verurteilungen wegen 
Jugendstraftatm vorgesehen ,(§ 48, des Jugend­
gerichnsgesetz = JGG 1961, BGBl. Nr. 278). 
In Deutschland und in der Schweiz hat sich die 
Einrichtung jedoch seit Jahrzehnten auch bei 
Erwachsenen gut bewährt. Bereits die Straf­
rechtskommission hitte empfohlen, die Be­
schränkung auch 'bei Verurteilungen wegen 
Straftaten Erwachsener. einzuführen. Die Straf­
gesetzentwürfe der Jahre 1964 bis, 1968 haben 
diesen Gedanken weiter ausgebaut. Der vorlie­
gende Entwurf folgt ihren Vorschlägen im 
grundsätzlichen und übernimmt dazu die bisher 
im Jugendgerichtsgesetz enthaltene Regelung. 

11. Eine Beschränkung der Auskunft ist' an sich 
in verschiedenem Umfang möglich. § 48 JGG 
hat vorgesehen, daß in den Fällen seines Ab­
satzes 1 nur den Gerichten, Staatsanwaltschaften 
und Sicherhelts'behörden Auskunft erteilt wer­
den darf, wälhrendin den Fällen der Abs. 2 und' 
4 die Verurt,eilung lediglich in "Auszüge für 
Privatpersonen" (im Strafregistergesetz 1968, 
BGBl. Nr. 277, "Strafregisterbescheinigungen" 
genannt) nicht aufgenommen werden dürfen. 
Die Strafrechtskommission hatte empfohlen, 
Auskünfte' nur den Gerichten, Staatsanwaltschaf­
ten und Sicherheitsbehörden für Zwecke eines 
Strafverfahrens gegen den Verurteilten' zu er­
teilen. Di~ser Emp'fehlung sind die Strafgesetz­
entwürfe der Jahre 1964 bis 1968 mit der Maß­
gabe gefolgt, daß der Begriff des gegen den Ver­
urteilten 'geführten Strafverfahrens auch ein 
Verfahren gegen einen Komplicen des Verurteil­
ten decken sollte, das aus prozessualen Gründen 
gesondert geführt wird (§ 56 der Strafprozeß­
ordnung 1960, BGBl. Nr. 98). Ebenfalls auf 
Empfehlung der Strafrechtskominission ist in die 
Entwürfe die Bestimmung aufgenommen wor­
den, . daß der Verurteilte außerhalb eines der 
eben bezeichneten Strafverfahren nicht verpflich­
tet ist, die Verurteilung anzugeben. 

111. Der vorliegende Entwurf übernimmt -
wie bereits, erwähnt - in seinen Abs. 1 bis 4 
die Bestimmungen der Strafgesetzentwürfe 1964 
bis 1968, wonach bei' mindergewichtigen Straf­
taten die Beschränkung der Auskunft sofort mit 

Rechtskraft der Verurteilung eintritt. Danach 
soll dann, wenn nur, eine Ermahnung (§ 12 
JGG) oder eine sogenannte echte bedingte Ver­
urteilung (ohne Strafausspruch) nach § 1'3 JGG 
ausgesprochen worden ist (Abs. 1 Z. 1) nur den 
Gerichten, Staatsanwaltschaften, Sicherheitsbe­
hörden und Sicherheitsdienststellen Auskunft 
aus dem Strafregister erteilt werden. Insoweit 
entspricht der Entwurf grundsätzlich dem § 48 
Abs. 1 JGG. Im Gegensatz zu dieser Bestim­
mung soll jedoch - auch hier den Entwürfen 
eines neuen Strafgesetzbuches im wesentlichen 
folgend _ .. künftig nur mehr für ein Verfah­
ren wegen einer gerichtlich strafbareri. Hand­
lung Auskunft erteilt werden. Dabei soll eine 
Strafregisterauskunft in einem solchen Verfah­
ren über jede Person eingeholt werden können, 
die verdächtig ist, an derselben ,strafbaren Hand­
lurug beteiligt zu sein, sei es als Täter, Anstif­
ter, Gehilfe oder Teilnehmer. Die Wendung 
"Sicherheitsbehörden und Sicherheits dienststellen 
zum Zwecke ... " soll klarstellen, daß neben den 
Polizeihehörden auch die Gendarmeriedienststel­
le,n berechtigt sind, im Dienste der gerichtlichen 
Stnifrechtspflege schon im Zuge ihrer Erhebun­
gen vor Erstattung der Anzeige an Gericht oder 
Staatsanwaltschaft entsprechende Strafregister~ 
auskünfte einzuholen. 

In gleicher Weise soll die Auskunft beschränkt 
werden für die übrigen Fälle des § 48 Abs. 2 
JGG, nämlich für Freiheitsstrafen bis zu einem 
Monat, Geldstrafen bis zu einer Ersatzfreiheits­
strafe von einem Monat oder Freiheits- :und 
Geldstrafen, bei denen, die Summe der Frei­
heits- und Ersatzfreiheitsstrafen einen Monat 
nicht übersteigt. Diese Fälle sollen in Zukunft 
auch für Straftaten Erwachsener gelten, aller­
dings unter der Voraussetzung, daß die Frei­
heitsstrafe bedingt ausgesprochen ist und die 
bedingte Strafnachsicht nicht widerrufen wor­
den ist (Abs. 1 Z. 2). 

Außerhalb der ohen erwähnten Strafverfahren 
soll der Verurteilte in den Fällen des Abs. 1 
nicht verpflichtet sein, die Verurteilung alliZU­
geben (Abs. 3). 

Bei lllehreren Verurteilungen sollen die' er­
wähnten Begünstigungen jedoch nur gelten, 
wenn jede Verurteilung für sich die Vorausset­
zungen des Abs. 1 erfüllt (Abs. 4). 

Da für die Feststellung der Gnadenwürdig­
keit a~f die Kenntnis der Vorstrafen des Gna­
denwerbers nicht ver~ichtet werden kann, soll 
die Beschränkung der Auskunft nach den Abs. 1 
bis 3 für Gnadenverfahren wegen gerichtlich 
strafbarer Handlungen nicht gelten (Abs. 5). 

Zu § 7: 

§ 48 JGG hat weiters vorgesehen, daß alle Ver­
urteilungen wegen Jugendstraftaten in Strafregi-
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sterbescheinigungen nicht aufgenommen werden 
dürfen, wenn, keines der Urteile auf eine stren­
gere Strafe, als eine zweijährige Freiheitsstrafe 
lautet, wenn fünf Jahre verstrichen sind, seit 
der Verurteilte das ,18. Lebensjahr vollendet hat, 
und wenn er überdies in dieser Zeit nicht wegen 
einer nach Vollendung des 18. Lebensjahres be­
gangenen Straftat zu einer mehr' als ein­
monatigen Freiheitsstrafe verurtei1t worden 
ist. Abgesehen davon, ,daß es sich hier um 
eme 'Fülle von Voraussetzungen handelt, 
deren Programmierung einen unverhältnis­
mäßigen Aufwand erfordern, würde, ist (i,ie 
praktische Bedeutung dieser Bestimmung zumal 
im Verhälotnis zu den im Entwurf vor­
gesehenen Regelungen eher gering zu veran-' 
schlagen. Hinsichtlich der Verurteilungen zu bloß 
einmonatigen Freiheitsstrafen' bestimmt § 4 

Abs. 3 allgemein, daß dadurch keine Verlänge­
rung der Tilgungsfrist eintritt. Ist wegen einer 
Jugendstraftat eine ein Jahr nicht übersteigende 
Freiheitsstrafe verhängt wOl"'den oder eine Geld­
strafe, bei der die Ersatzfreiheitsstrafe ein J ;lhr 
nicht übersteigt, oder Freiheits- uI?-d Geldstrafen, 
bei denen die Summe der Freiheits- und Ersatz­
freiheitsstrafen ein Jahr nicht übersteigt, so soll 
nach dem vorliegenden Entwurf nach Ablauf 
.von drei Jahren der' Tilgungsfrist - also unter 
Umständen schOn lange vor dem gegenwärtig 
im § 48 Abs. 4 JGG bestimmten Zeitpunkt -
eine .Beschränkung der Auskunft in der Weise 
eintreten, daß solche Verurteilungen in Straf­
registerbescheinigUngen nicht aufgenommen 
werden dürfen (Abs. 1). Damit folgt der Ent­
wurf dem im § 48 Abs. 4 JGG und in allen 
Strafgesetzentwürfen enthaltenen Grundgedan­
ken, daß. nach Ablauf einer gewissen Zeit auch 
bei gewichtigeren Straftaten die Resozialisierungs­
chance des Verurteilten durch eine Beschränkung 
der Auskunft erhöht werden soH. Der Entwurf 
folgt hi~r mit der Festsetzung einer Frist :y.on 
drei Jahren filr die Straftaten Jugendlicher oder 
Erwachsener vollkommen den Str;lfgesetzentwür­
Jen. Im übrigen erscheint der Vorschlag der Straf­
gesetzentwürfe, wonach die Freiheits- und Er­
satzfreiheitsstrafen mit drei Monaten begrenzt 
werden sollen und die Auskunft nur im gleichen 
Umfang wie nach § 6 Abs. 1 gewährt werden 
soll, einerseits zu vorsichtig und anderseits zu 
großzügig. Um die Resozialisit:rung zu erleich~ 
tern, sollte bei der Festsetzung der Obergrenzp. 
der noch zu erfassenden Strafen so weit ge­
gangen werden als es vertretbar erscheint. fIie­

,für erscheint aber die von den Strafgesetzentwür-
fen vorgeschlagene Grenze von drei Monaten 
Arrest als zu gering. Sie soll vielmehr upter 
dem Gesichtspunkt der Förderung der Wieder­
eingliederung des Rechtsbrechers in die Gesell~ 
sChaft auf sechs Monate Freiheitsstrafe erhöht 
werden. Anderseits 'wäre es, da es sich bei einer 

Grenze von sechs Monaten Freiheitsstrafe auch 
um VerurteiJungen wegen bereits gewichtiger 
Straftaten handeln kann, mit den Grundlagen 
einer geordneten 'Rechtspflege unvereinbar, Aus­
kunft riur' den' Gerichten, Staatsanwaltschaften 
undSicherheitsbehörden für ein Strafverfahren 
zu erteilen. Handelt es sich doch hier um Ver.,. 
urteilungen, die für alle Gerichte und auch für 
die Verwaltungsbehörden, insbesondere für das 
Verwaltungsstrafverfahren, Dienststrafverfahren, 
aber· aUch für die Beurteilung der Verläßlichkeit' 
einer Person im Zusammenhang etwa mit An­
stellungen, Verleihungen und Ernennungen von 
großer Bedeutun3 ~irid. Nach dem Entwurf sollen 
solche Verurteilungen daher in Strafregister a u s­
k ü n f t e weiterhin aufgenommen werden, oder 
negativ ausgedrückt, sie sollen in Strafregister­
b e s c h ein i gu n gen nicht mehr aufgenom­
men werden dürfen. Das bedeutet, daß allen in­
ländischen Behöl'den, den Dienststellen der Bun­
desgendarmerie, hinsichtlich der Angehörigen des 
Bundesheeres auch dim militärischen Kommanden' 
und im Falle der Gegenseitigkeit auch allen aus­
ländischen Behörden das Recht der Erlangung 
vollständiger, Auskünfte zu gestatten sein wird; 
anderen Stellen gegenüber soll der Beschuldigte 
nicht verpflichtet sein, die Verurteilung anzu­
geben, und sie ist' auch in die für Privatpersonen 
bestimmte Strafregisterbescheinigung - wie ge­
sagt - nicht mehr aufzunehmen. 

Liegen mehrere Verurteilungen vor, so sollen 
die darin ausgesprochenen Freiheitsstrafen und 
Ersatzfreiheitsstrafen zusammengerechnet wer­
den. Die Beschränkung der Auskunft im Sinne 
des Abs. 1 soll hier nur wirksam werden, wenn 
die so ermittelte Summe sechs Monate bzw. ein 
Jahr nicht übersteigt (Abs. 2). 

Für die verbleibenden Fälle von Verurtei­
lungen wegen 'Jugendstraftaten, über die nach 
dem bisherigen Recht' beschränkt Auskunft zu 
erteilen war, ohne daß sie' nach dem neuen 
Recht der gleichen Beschränkung unterliegen oder 
getilgt werden können, eine - notwendig 
komplizierte - Son'derregelung zu schaffen, .er­
scheint in Anbetracht der geringen Zahl solcher 
Fälle nicht geboten; der Entwurf verq;ichtet da.,. 
her darauf. 

Zu § 8: 
Nach § 8 Ahs. 3 des Tilgungsgesetzes 1951, der, 

,erst im Zuge der parlamentarischen Beratungen 
über die Regierungsvorlage in den Gesetzestext 
eingefügt worden ist, können auch ausländische 
VerUrtei~ung~n nach österreichischem Recht ge­
tilgt werden. Dieser Grundsatz soll beibehalten, 
werden. Ausländische Verurteilungen sollen da­
her, soweit sie den im: § 2 Abs. 3 des Strafregister­
gesetzes 1968, BGBl. Nr. 277, aufgestellten Be­
dingungen entsprechen, tilgungsrechtlich inländi­
schen Verurteilungen gleichgesteHt werden. Zu­
gleich empfiehlt es sich jedoch, eine strittige Fra~' 
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zu klären, nämlich, ob bei ausländischen Ver­
urteilungen nur eine Tilgung nach öst.erreichi­
schem Recht oder auch eine Tilgung nach dem 
Recht des Staates, in dem die Verurteilung er­
folgt. ist, für den inländi~chen. Rechtsbereich 
beachtlich ist. Der vorliegende Entwurf entschei­
det sich für die zweite Alternative; denn es er­
scheint nur folgerichtig, die Tilgung einer auslän~ 
dischen Verurteilung nach dem Recht des Staates, 
in dem die Verurteilung erfolgt ist, in gleicher 
Weise zu beachten wie die Verurteilung selbst. 
Voraussetzung soll allerdings .sein, daß die Til­
gung nach ausländischem Recht durch eine Ur­
kunde bescheinigt wird. Bei ausländischen Ver­
urteilungen, die in das österreichische Straf­
register aufgenommen werden, ist bereits durch 
§ 2 .A.bs. 1 Z. 4 lit. 0 in Verbindung mit Z. ') 
des Strafregisterg~,etzes 1968 Vorsorge für die 
Beachtung ausländischer Tilgungsentscheidungen 
und -verfügungen 'getroffen worden. 

Zu § 9: 

Die Ersetzung des bisher geltenden durch' das 
neue Tilgungsrecht . macht besondere übergangs­
bestimmungen erforderlich. 

1. Das neue Tilgungsrecht soll grundsätzlich 
auch für frühere Verurteilungen wirksam sein 
(Abs. 1). Es bedarf aber einer übergangsbestim­
mung, und zwar aus folgendem Grund: DJS 
Strafregister braucht zur Berücksichtigung der 
in Hinkunft kraft Gesetzes eintretenden Tilgung 
von Verurteilungen in vielen Fällen die Mittei­
lung, daß die in dem betreffenden Strafurteil 
angeordnete Freiheits- oder Geldstrafe oder di~ 
mit Freiheitsentzug verbundene vorbe~gende 
Maßnahme vollstreckt worden ist. Diese Mit­
teilungen sind aber bisher nicht erfolgt. Ein all­
gemeiner Nachtrag di~er Mitteilungen kommt 
wegen des damit verbundenen Vollziehungsauf~ 
wandes nicht in Betracht. Es soll daher für alle 
Personen, die vor der entsprechenden Ergän­
zung des Strnfregistergesetzes rechtskräftig verur­
teilt worden sind und für welche die Frist für die 
Tilgung nicht ohnehin mit Rechtskraft der Ver­
urteilung beginnt - sei es gemäß § 2 Abs. 2 
oder weil z. B. die unter Setzung einer Probe­
zeit ausgesprochene Freiheitsstrafe endgültig 
nachgesehen worden ist - der Beginn dieser Frist 
an die Rechtskraft der Verurteilung geknüpft 
werden. Um diese Personen jedoch nicht unge­
rechtfertigt zu begünstigen, sollen die Fristen in 
diesen Fällen um die Dauer der verhängten Frei­
heitsstrafe und Ersatzfreiheitsstrafe verlängert 
werden. Auf Fälle, in denen die Betreffenden 
allenfalls vorzeitig aus dem Strafvollzug ent­
lassen worden sind öder in denen sie infolge 
einer mit Freiheitsentziehung verbundenen vor-

beugenden Maßnahme vielleicht längere Zeit 
ihrer Freiheit beraubt waren, kann dabei aller­
dings kein Bedacht genommen werden. Um zu 
verhindern, daß danach eine Verurteilung ge­
tilgt wird,. ohne daß die darin au&gesprochenen 
Freiheits- oder Geldstrafen oder mit Freiheits­
entziehung verbundenen vorbeugenden Maß­
nahmen überhaupt vollzogen worden sind, als 
vollzogen gelten oder aus anderen Gründen nicht 
vollzogen werden können, soll angeordnet wer­
den, daß. die Tilgung erst eintritt, wenn diese 
Unrechtsfolgen vollzogen sind oder als vollzogen 
gelten (Abs. 2). 

Da noch immer Verurteilungen zum Tode im 
Strafregister eingetragen sind, muß in der über­
gangsbestimmung auch klargestellt werden, daß 
solche Verurteilungen nicht getilgt werden. und 
auch die Tilgung aller anderen Verurteilungen 
hindern (Abt. 3). 

11. Das neue Tilgungsrecht ist für den Ver­
urteilten zwar insgesamt günstiger als das bis­
her geltende Recht, jedoch mit gewissen Aus­
nahmen. Es läge nun an .sich nahe, anzuordnen, 
daß für Verurteilungen, die vor dem Inkraft­
treten des neuen Gesetzes rechtskräftig geworden 
sind, die dem Verurteilten günstigeren Bestim­
mungen des bisher geltenden Rechtes weiterhin 
in Geltung bleiben sollen. Eine solche Anord­
nung würde jedoch den mit der Umstellung an­
gestrebten Entlastungs- und Vereinfachungs­
effekt ins Gegenteil verkehren. Ebenso wie beim 
Inkrafttreten des Tilgungsgesetzes 1951 (vgl. 
dessen § 13 Abs. 1 und 2) soll daher auch dies­
mal bestimmt werden, daß das bisher geltende 
Recht nur mehr auf Verurteilungen a·n.zuwenden 
ist, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens bereits 
tilgbar waren und hinsichtlich deren die Tilgung 
spätestens innerhalb eines Jahres (bei dem nam 
den bisher geltenden Vorschriften zuständigen 
Gericht) beantragt wird; die Anwendung der 
günstigeren Bestimmungen des neuen Gesetzes 
wird dadurch nicht ausgeschlossen (Abs. 4). Soil­
ten einz,elne Personen dadurch benachteiligt wer­
den, steht ihnen der Gnadenweg offen, der unter 
diesen Umständen sicher mit Erfolg beschritten 
werden kann. 

Zu § 10: 

Beim Zeitpunkt des Inkrafttretens mußte be­
rücksichtigt werden, daß die Umstellungsarbeiten 

. im Strafregister einige Zeit in Anspruch nehmen 
wel'den. Als vorläufiger kürzester Termin für das 
Inkrafttreten des Gesetzes wurde daher der 
1. Jänner 1974 vorgesehen. Eine endgültige Fest­
setzung des Zeitpunktes des Inkrafttretens wird 
alleI"dings erst nach Anhörung der Sachverstän­
digen auf dem Gebiete der elektronischen Daten-
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verarbeitung im Zuge der parlamentarischen Be­
ratungen erfolgen können. 

. Der vorliegende Entwurf soll an die Stelle 
des bisher geltenden Tilgungsgesetzes 1951 treten; 
dieses Gesetz und alle anderen Bestimmungen 
über die Tilgung von Verurteilungen durch 
Richterspruch sind, daher aufzuheben (Abs .. 2 
Z. 1). Außerdem sind im § 2, im § 6 und im 
§ 7 des Entwurfes auch Regelungen aufgenom­
men worden, die bisher in den §§ 45 Abs. 6 und 
48 des Jugendgerichtsgesetzes 1961 enthalten 
waren; es .sind daher auch diese Bestimmungen 
aufzuheben (Z. 2). Der 'Hinweis auf das Bundes­
ministerium für Inneres im§ . 64 'des Jugend­
gerichtsgesetzes 1961 in der derzeit geltenden 
Fassung wird dadurch gegenstandslos. Eine Neu­
fassung dieser Bestimmung kann jedoch einer 
umfangreichen Novellierung des Jugendgerichts­
gesetzes 1961 vorbehalten bleiben. 

Zu den finanziellen Auswirkungeri: 

Auf Grund von Bereqmungen, die beim Lan­
desgericht für Strafsachen Wien durchgeführt 
worden sind, werden sich durch den übergang 
zur Tilgung' kraft . Gesetzes nach Verstreichen 
der übergangsfrist auf demPersonalsektor jähr­
liche Einsparungen von rund 3 Millionen Schil­
·ling ergeben. Diese Einsparungen werden aller­
dings nur dann bestehen bleiben, wenn auch ;n 
Zukunft. Tilgungsbestimmungen, z. B. in einem 
Amnestiegesetz, so gestaltet· werden, daß die 
Tilgung kraft Gesetzes eintritt und daß sie für 
den Bereich des Strafregisters im Wege der elek­
tronischen Datenverarbeitung fes~gestellt wer­
den kann. ' . 

Auf die zusätzlichen Ausgaben, die durch die 
Tätigkeit des Strafregisters entstehen, wird in 
den Erläuterungen zum Entwurf einer Straf­
registergesetznovelle hingewiesen werden. 
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